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durch den Krieg und seine Folgen verhältnismäßig größeren Schaden
litt und die Einschränkungen in Ernährung etc. in vermehrtem
Maße zu spüren bekam) eher erklärlich war.

Ziehen wir die Lehre hieraus, so müssen wir es dazu bringen,
daß das ganze Volk die Wehrfähigheit wieder will, daß es nach
einer schlagfähigen und gerüsteten Armee verlangt; dann muß und
kann ihm eine solche auch gegeben werden, und dann werden auch
unsere Behörden den Mut wieder finden, an dem Gesetz der
allgemeinen Wehrpflicht festzuhalten und der Armee die nötigen Kredite
zu bewilligen, da sie sich in ihrem Tun den Rücken gedeckt wissen ;
denn das ganze Volk ist es, das uns die Soldaten liefert und die
Kosten für deren Ausbildung und Bewaffnung trägt.

Der Soldat selbst aber, der dem Vaterlande seine Dienste zur
Verfügung stellt, hat ein Recht auf gute und genügende
Ausbildung und Bewaffnung, um im Ernstfalle in jeder Beziehung
gerüstet und kriegstüchtig zu sein. Auch für ihn ist nur das
Beste gut genug, und wir haben die Pflicht, Mittel und Wege zu
suchen, um ihm dies geben zu können.

Diese Aufklärung und die Wiedereinpflanzung von mehr
Vaterlandsliebe und Dienstfreudigkeit wird aber nicht von einem Tag
auf den andern möglich sein. Wohl glaubt man, schon heute wieder
eine Besserung zu sehen, sie ist aber noch nicht festgewurzelt,
sondern erst künstlich angefacht, und es wäre zu bezweifeln, ob sie
einem starken Sturme Stand halten würde.

Es bedarf der andauernden Aufklärungsarbeit an allen Ecken
und Enden, und schon die Erziehung muß wieder mehr auf
vaterländischen Grund und Boden gestellt werden. Der „Schweizergedanke"

muß wieder festen Fuß fassen und das „Internationali-
täts-Gefasel und -Gefühl" verdrängen.

Wir haben aller Wahrscheinlichkeit nach noch keine rosigere
Zukunft vor Augen, und es wird vielleicht nur allzurasch der
Moment wiederkehren, wo wir die Einigkeit und Bereitschaft von
Wilhelm TelPs Zeiten wieder nötig haben werden. „Si vis pacem,
para bellum."

Der kluge Mann baut vor!

Totentafel
Premierlieut. d'Inf. Auguste Godet, né en 1863, anct. Cp. Inf.

Ldst. II/l, décédé à Nyon le 6 avril 1924.
Inf.-Hauptmann E. Keller, geb. 1867, zuletzt bis 1920 Kdt.

Ldst.-Inf.-Kp. HI/56, gest. infolge Unfalls in Pfäffikon
(Zeh.) am 6. April 1924.

Lieut.-Col. E. M. G. Edouard Piguet, né en 1878, E. M. 1er
C. A., décédé à Lausanne le 19 avril 1924.
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